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§ 1  
Versicherte Gefahren 
Räumlicher Geltungsbereich 

(1) Der Versicherungsschutz gilt inner-
halb und außerhalb des Wohnsitzes 
des Versicherungsnehmers für Be-
schädigung oder Verlust eines versi-
cherten Gegenstandes. 

(2) Die Versicherung erstreckt sich insbe-
sondere auf Schäden, entstanden 
durch: Transport, Transportmittelun-
fälle, Diebstahl, Abhandenkommen, 
Veruntreuung, Unterschlagung, Be-
raubung, Vertauschen, Liegenlassen, 
Brand, Blitz, Explosion, Wasser und 
Elementarereignisse. 

(3) Die Versicherung erstreckt sich unun-
terbrochen auf die Zeit, während je-
ner sich der versicherte Gegenstand 
in Gebrauch, auf dem Transport oder 
in Ruhe befindet. 

(4) Der Versicherungsschutz gilt auch 
dann, wenn der versicherte Gegens-
tand dritten Personen zur Benutzung 
oder in Gewahrsam übergeben wird; 
in solchen Fällen dürfen diese dritten 
Personen jedoch nicht von den ihnen 
gesetzlich obliegenden Pflichten be-
freit werden. 

 Der Versicherer verzichtet auf die 
Einrede, dass der Versicherungsneh-
mer die Einschränkung der Haftung 
des Spediteurs, Frachtführers, Ree-
ders oder dergleichen ausdrücklich 
oder stillschweigend anerkannt und 
dadurch seine Ansprüche gegen den 
Versicherer ganz oder teilweise ver-
wirkt habe. 

(5)  Die Versicherung gilt für die im Ver-
sicherungsschein angegebenen Län-
der, 

§ 2  
Ausgeschlossene Gefahren und 
Schäden 
Die Versicherung erstreckt sich nicht auf 
Beschädigungen und Verluste, welche 

a) infolge Witterungs- oder Tempera-
tureinflüssen eintreten oder in Leim-
lösungen sowie Lack- und Schramm-
schäden bestehen, es sei denn, dass 
sie die unmittelbare Folge eines 

Transportmittelunfalles, Brandes, 
Blitzschlages, Explosion, höherer 
Gewalt, Einbruchdiebstahles, Dieb-
stahles, Beraubung oder austreten-
dem Leitungswasser sind; 

b) vorsätzlich oder grob fahrlässig oder 
durch Verletzung der Sorgfaltspflicht 
(§ 7) von dem Versicherungsnehmer 
oder Versicherten oder deren Beauf-
tragten oder mit seinem bzw. mit de-
ren Wissen von einer anderen Person 
herbeigeführt worden sind; 

c) unmittelbar oder mittelbar auf Män-
gel zurückzuführen sind, die bereits 
bei Versicherungsabschluss vorhan-
den waren; 

d) durch Aufruhr, innere Unruhen, 
Plünderung, Kriegsereignisse  oder 
kriegsähnliche Ereignisse oder Verfü-
gung von hoher Hand  oder Be-
schlagnahme entstehen; 

e) durch Kernenergie oder Radioaktivi-
tät entstehen; 

f) von Familienangehörigen durch mut- 
oder böswillige Beschädigung, Un-
treue oder Diebstahl herbeigeführt 
werden; 

g) durch gewöhnliche, Abnützung, 
Entwertung oder Wertminderung 
entstehen; letztere kann bei Geigen, 
Bratschen und Violoncelli mit einem 
Handelswert von mindestens  
€ 11.000,-- auf Antrag nach Maßga-
be der nachstehend angeführten 
Sonderbedingungen gedeckt wer-
den. 

h) aus der Verwendung von chemi-
schen, biologischen, biochemischen 
Substanzen oder elektro-
magnetische Wellen als Waffen, und 
zwar ohne Rücksicht auf sonstige 
mitwirkende Ursachen. 

Soweit nicht feststellbar, ob eine dieser 
Ursachen vorliegt, entscheidet die über-
wiegende Wahrscheinlichkeit. 

§ 3  
Prämie, Beginn der Haftung 
(1) Der Versicherungsnehmer hat die 

erste Prämie gegen Aushändigung 
des Versicherungsscheines, Folge-
prämien bei Beginn jeder Versiche-
rungsperiode zu zahlen. 

(2) Der Versicherungsschutz beginnt mit 
der Einlösung des Versicherungs-
scheines, jedoch nicht vor dem im 
Versicherungsschein bezeichneten 
Zeitpunkt. 

(3) Soll der Versicherungsschutz vor 
Einlösung des Versicherungsscheines 
beginnen, bedarf es einer schriftli-
chen Zusage des Versicherers (vorläu-
fige Deckungszusage). 

(4) Für die Folgen nicht rechtzeitiger 
Prämienzahlung gelten  die §§ 38 
und 39 Vers.VG. 

(5) Bei Wegfall des versicherten Interes-
ses finden die Bestimmungen des 
§ 68 Vers. VG Anwendung. 

(6) Im Falle der Anfechtung des Versi-
cherungsvertrages oder seiner Auf-
hebung wegen Verletzung einer Ob-
liegenheit oder  wegen Gefahrener-
höhung gebührt dem Versicherer die 
Prämie für die bis zum Zeitpunkt der 
Vertragsauflösung verstrichene Zeit. 
Tritt der Versicherer nach § 38 Abs. 
(1) Versicherungsvertragsgesetz zu-
rück, so kann er nur eine angemes-
sene Geschäftsgebühr verlangen. 

 Bei Kündigung nach Eintritt eines 
Schadens gelten die Bestimmungen 
des § 13 Abs. (2). 

§ 4  
Veränderung der Gefahr 
Fällt das versicherte Interesse für einen Teil 
der versicherten Gegenstände weg, so hat 
der Versicherungsnehmer dies sofort 
schriftlich dem Versicherer anzuzeigen. 
Der Versicherungsnehmer ist in diesem 
Fall berechtigt, die Herabsetzung der 
Versicherungssumme und Prämie nach 
Maßgabe des § 51 Vers.VG zu verlangen. 

§ 5  
Veräußerung der versicherten 
Sache 
Wird der versicherte Gegenstand veräu-
ßert, so tritt an Stelle des Veräußerers der 
Erwerber in die während der Dauer seines 
Eigentums aus dem Versicherungsverhält-
nis sich ergebenden Rechte und Pflichten 
ein. Die Veräußerung ist dem Versicherer 
unverzüglich schriftlich anzuzeigen, bei 
vorsätzlicher Verletzung der Anzeige-
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pflicht wird der Versicherer aufgrund 
gesetzlicher Vorschriften von der Entschä-
digungspflicht frei. Erwerber und Veräu-
ßerer haben die im Gesetz (§§ 69 – 73 
Vers-VG) festgelegten Kündigungsvor-
schriften zu beachten. 

§ 6  
Ersatzwert, Unterversicherung 
(1) Die Versicherung darf zu keiner 

Bereicherung führen. Für die Höchst-
grenze der Entschädigung gilt § 55 
Vers VG. der gemeine Wert des ver-
sicherten Gegenstandes am Tage des 
Schadens ist der Versicherungswert. 
Ein persönlicher Liebhaberwert (Af-
fektionswert) darf bei Ermittlung des 
Ersatzwertes nicht berücksichtigt 
werden. 

(2) Ist die Versicherungssumme niedriger 
als der Ersatzwert (Unterversiche-
rung), so wird nur derjenige Teil des 
Schadens ersetzt, der sich zum gan-
zen Schaden verhält wie die Versi-
cherungssumme zum Ersatzwert. 

(3) Aufwendungen, auch erfolglose, die 
der Versicherungsnehmer im Scha-
denfalle zur Abwendung oder Min-
derung des Schadens für geboten 
halten durfte, hat der Versicherer zu 
ersetzen. Der Ersatz der Aufwendun-
gen und die Entschädigung dürfen 
zusammen die Versicherungssumme 
nicht übersteigen, soweit die Auf-
wendungen nicht auf ausdrückliche 
Veranlassung des Versicherers erfolgt 
sind. Bei einer Unterversicherung 
sind die Aufwendungen nur in dem-
selben Verhältnis zu ersetzen wie der 
Schaden. 

§ 7  
Pflichten des Versicherungsneh-
mers im allgemeinen 
(1) Der Versicherungsnehmer hat dafür 

Sorge zu tragen, dass die versicher-
ten Instrumente der Empfindlichkeit 
entsprechend sorgfältig behandelt 
und aufbewahrt werden. Soweit die 
Instrumente sich nicht im Gebrauch 
befinden, sind sie möglichst in ihren 
dafür bestimmten Behältnissen zu 
verwahren. 

(2) a) Bei Beförderung und Versand  
 innerhalb und außerhalb des 

Wohnsitzes ist dafür Sorge zu tra-
gen, dass der versicherte Gegens-
tand in verschlossenen, zum 

Transport solcher Instrumente be-
stimmten Behältnissen verpackt 
zur Beförderung oder Absendung 
kommt. 

b) Bei Versand durch die Post können 
Gegenstände bis zum Wert von 
€ 4.000,– als gewöhnliches Paket 
aufgegeben werden, während sol-
che von höherem Wert mit der je-
weils geltenden Mindestwertdekla-
ration für einzelbeförderte Pakete 
bei der Post zu deklarieren sind. 

c) Bei Versand mit der Eisenbahn hat 
die Aufgabe als Eilgut oder Ex-
pressgut zu erfolgen. 

d) Bei Versand mittels Flugzeug sind 
die postalischen Vorschriften bzw. 
die Beförderungsbedingungen der 
betreffenden Luftverkehrsgesell-
schaft zu befolgen. 

e) Die Beförderung durch Dienst-
mann, öffentliche Beförderungsun-
ternehmen oder durch besonders 
vertrauenswürdige Personen hat 
nach Möglichkeit ohne jegliche 
Unterbrechung und auf dem kür-
zesten Wege zu geschehen. 

f) Bei Beförderung durch Kraftwagen 
ist das versicherte Instrument der-
art zu verstauen, zu befestigen 
und zu bedecken, dass es nicht 
ohne Schwierigkeiten abhanden 
kommen, entwendet oder beschä-
digt bzw. zerstört werden sowie 
nicht durch Herumschleudern, He-
runterfallen, Witterungseinwirkun-
gen (Nässe und/oder Hitze usw.) 
oder fallende andere Gegenstände 
Schaden erleiden kann. 

§ 8  
Versicherung für fremde Rech-
nung 
Ist die Versicherung zu Gunsten Dritter 
abgeschlossen, so finden die für den 
Versicherungsnehmer geltenden Bestim-
mungen der §§ 6 (3), 9 und 12 auf den 
Versicherten entsprechende Anwendung. 
§ 79 Vers-VG bleibt unberührt. 

§ 9  
Pflichten des Versicherungsneh-
mers im Schadenfall 
(1) Der Versicherungsnehmer oder des-

sen Beauftragte sind verpflichtet, je-
den Schadenfall unverzüglich dem 

Versicherer anzuzeigen und dessen 
Anordnungen Folge zu leisten. 

(2) Die Versicherung selbst begründet 
keinen Beweis für das Vorhandensein 
und den Wert der versicherten Sache 
zur Zeit des Versicherungsfalles; die 
Versicherungssumme bildet lediglich 
die Grenze der Ersatzpflicht des Ver-
sicherers. Der Versicherungsnehmer 
hat daher den Beweis zu führen, 
dass die Umstände eingetreten sind, 
welche die Ersatzpflicht bedingen, 
und dass die Gegenstände, für wel-
che er Entschädigung beansprucht, 
den versicherten Wert vor dem 
Schadenfall hatten, soweit nicht bei 
Antragstellung hierüber Nachweise 
vorgelegt und diese von dem Versi-
cherer ausdrücklich anerkannt wur-
den. 

(3) Bei Diebstahl, Abhandenkommen, 
Beraubung und Brandschäden hat 
der Versicherungsnehmer oder des-
sen Beauftragte Anzeige bei der zu-
ständigen Sicherheitsbehörde (bei 
Bahn- und Schiffsreisen oder Flug-
zeugfahrten beim Stationsvorstand 
bzw. Schiffskapitän usw.) zu erstat-
ten. 

(4) Der Versicherungsnehmer oder des-
sen Beauftragte haben für die Ret-
tung des versicherten Gegenstandes 
aus einer drohenden oder entstan-
denen Gefahr bzw. bei Diebstahl o-
der Abhandenkommen für Wiederer-
langung des versicherten Gegens-
tandes zu sorgen (siehe auch § 6 (3)), 
Wenn ein Dritter für den Schaden 
verantwortlich gemacht werden 
kann, so hat der Versicherungsneh-
mer den Rückgriff gegen diesen si-
cherzustellen unter Beachtung der 
für die Eisenbahn, Post, Schifffahrts-
unternehmen, Spediteure usw. gel-
tenden Vorschriften. 

(5) Auf Verlangen des Versicherers hat 
der Versicherungsnehmer nach Zah-
lung der Entschädigung etwaige Re-
gressansprüche gegen Dritte schrift-
lich abzutreten und die Belege und 
Beweismittel ohne Verzug gegebe-
nenfalls gegen Erstattung der Kosten 
zur Verfügung zu stellen. 

(6) Wenn der Versicherungsnehmer oder 
dessen Beauftragte sich bei den Ver-
handlungen über Ermittlung der Ent-
schädigung einer arglistigen Täu-
schung schuldig machen, so ist der 
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Versicherer dem Versicherungsneh-
mer gegenüber von jeder Entschädi-
gungspflicht frei. 

(7) Zahlt der Versicherer eine Entschädi-
gung wegen Totalschaden des versi-
cherten Instrumentes, so verfällt die-
ses dem Versicherer unbeschadet der 
Bestimmung des § 67 Vers.VG. Wird 
ein gestohlener oder abhandenge-
kommener Gegenstand, für den der 
Versicherer Schadenersatz geleistet 
und das Eigentumsrecht erworben 
hat, wieder zur Stelle und freien Ver-
fügung des Versicherers gebracht, so 
kann er vom Versicherungsnehmer 
binnen einer vom Tage der Wiederer-
langung gerechneten Frist von einem 
Monat durch Rückvergütung des be-
zahlten Betrages zurückerworben 
werden. In einem solchen Falle über-
nimmt der Versicherer jedoch keiner-
lei Gewähr bezüglich des Zustandes, 
der Verwahrung und der Beförde-
rung des Instrumentes und die 
Rückerwerbung ist unwiderruflich. 

(8) Sofern der Versicherungsnehmer - 
auch nach erfolgter Schadenzahlung 
- irgendwelche Nachrichten über den 
Verbleib der gestohlenen oder ab-
handen gekommenen Gegenstände 
erhält, ist er verpflichtet, dem Versi-
cherer und der Sicherheitsbehörde 
hiervon sofort Kenntnis zu geben 
und alles zu tun, was zur Wiederer-
langung und Sicherstellung des Ge-
genstandes notwendig ist. 

§ 10  
Verletzung von Obliegenheiten 
(1) Verletzt der Versicherungsnehmer 

oder dessen Beauftragter eine der 
Obliegenheiten gemäß § 7 und § 9 
(1), (3), (4) und (8), so ist der Versi-
cherer von der Verpflichtung zur 
Leistung frei, es sei denn, dass die 
Verletzung weder auf Vorsatz noch 
auf grober Fahrlässigkeit beruht. 

(2) Bei grob fahrlässiger Verletzung der 
im § 7 bestimmten Obliegenheiten 
bleibt der Versicherer zur Leistung 
verpflichtet, wenn die Verletzung 
keinen Einfluss auf den Eintritt des 
Versicherungsfalles oder den Umfang 
der ihm obliegenden Leistung gehabt 
hat. Das gleiche gilt bei grobfahrläs-
siger Verletzung der Obliegenheiten, 
genannt in § 9 (1) und (3) insoweit, 
als die Verletzung keinen Einfluss auf 

die Feststellung des Schadenfalles 
oder den Umfang der Entschädi-
gungsleistung gehabt hat. Bei grob-
fahrlässiger Verletzung der in § 9 (4) 
und (8) bestimmten Obliegenheiten 
bleibt der Versicherer insoweit ver-
pflichtet, als der Umfang des Scha-
dens auch bei gehöriger Erfüllung 
der Obliegenheiten nicht geringer 
gewesen wäre. 

§ 11  
Schadenermittlung 
(1) Bei eingetretenem Schaden ersetzt 

der Versicherer gemäß § 1 (2) bei To-
talverlust den Versicherungswert oh-
ne Abzug und im Falle einer repara-
turfähigen Beschädigung, soweit der 
Versicherer oder dessen bevollmäch-
tigte Organe keinen erstrangigen 
Spezialreparateur bestimmen, die 
Reparaturkosten und etwaige Ver-
sandkosten nach Vorlage der Origi-
nalrechnung oder beglaubigter Ab-
schrift, vorausgesetzt, dass vorher ein 
Kostenvoranschlag eingereicht und 
die Höhe der Reparaturkosten von 
dem Versicherer oder dessen bevoll-
mächtigten Organen anerkannt wur-
den. 

(2) Für die Kosten von Verbesserungen, 
Veränderungen oder Gesamtauffri-
schungen des versicherten Gegens-
tandes sowie für  Vermögensnachtei-
le durch Benutzungsausfall kommt 
der Versicherer nicht auf. 

(3) Bei Schäden über € 400,– sowie bei 
Totalschäden können sowohl der 
Versicherer als auch der Versiche-
rungsnehmer verlangen, dass die 
Höhe des an dem versicherten Ge-
genstand entstandenen Schadens 
durch Sachverständige (§ 11 (4)) 
festgestellt wird. Die Feststellung ist 
für beide Teile verbindlich. 

(4) Für das Sachverständigenverfahren 
gelten folgende Grundsätze: 
a) Der Versicherer und der Versiche-

rungsnehmer oder Versicherte ha-
ben unverzüglich je einen Sachver-
ständigen zu ernennen und die Er-
nennung der gegnerischen Partei 
mitzuteilenden. Die Partei, welche 
ihren Sachverständigen bekannt-
gegeben hat, kann die säumige 
Partei schriftlich unter Mitteilung 
der Folge der Unterlassung auffor-
dern, ihren Sachverständigen in-

nerhalb zweier Wochen nach Zu-
gang der Aufforderung zu 
bestimmen. Unterbleibt die Ernen-
nung, so kann die auffordernde 
Partei den gegnerischen Sachver-
ständigen durch die für den Versi-
cherer zuständige Handelskammer 
ernennen lassen. Können die 
Sachverständigen sich über die 
Feststellung nicht einigen oder 
wünschen sie von vornherein die 
Mitwirkung eines dritten Sachver-
ständigen als Obmann, mit dem 
zusammen sie nach Stimmen-
mehrheit zu entscheiden haben. 
Erfolgt keine Einigung über die 
Person des Obmannes, so wird 
derselbe durch die für den Versi-
cherer zuständige Handelskammer 
bestimmt. 

b) Die Ablehnung eines Sachverstän-
digen richtet sich nach den Vor-
schriften der Zivilprozessordnung. 

c) Die Sachverständigen besichtigen 
den Schaden, stellen ihn fest und 
erstatten hierüber ein schriftliches 
Gutachten. Zu der Besichtigung 
sind, soweit tunlich, die Beteiligten 
hinzuzuziehen. 

d) Die von den Sachverständigen ge-
troffenen Feststellungen sind  nicht 
verbindlich, wenn sie offenbar von 
der wirklichen Sachlage erheblich 
abweichen. Die Feststellung erfolgt 
in diesem Fall durch gerichtliches 
Urteil. 

e) Jede Partei trägt die Kosten ihres 
Sachverständigen; die  Kosten des 
Obmannes tragen beide Parteien 
zur Hälfte. 

(5) Bei Schadenfällen, die sich außerhalb 
Europas ereignen, soll tunlichst die 
Wiederherstellung des versicherten 
Gegenstandes in dem Lande erfol-
gen, in dem sich der Schaden ereig-
net hat, vorbehaltlich Beachtung der 
devisenrechtlichen Vorschriften. Be-
steht der Versicherungsnehmer dar-
auf, dass der Gegenstand an die Ur-
sprungsfirma oder an eine Repara-
turstelle in einem der Länder Europas 
überführt wird, so trägt der Versiche-
rer die dadurch entstehenden Trans-
portkosten nur, wenn er vorher seine 
Genehmigung erteilt hat. In solchen 
Fällen ist der Versicherungsnehmer 
verpflichtet, die mit der Reparatur 
beauftragte Stelle zu veranlassen, 
dem Versicherer zunächst einen ge-
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nauen Bericht über den festgesetzten 
Schaden und einen Kostenvoran-
schlag für dessen Behebung einzu-
reichen. 

§ 12  
Schadenzahlung 
(1) Die Entschädigungsleistung des 

Versicherers ist mit Beendigung der 
zur Feststellung des Versicherungsfal-
les und des Umfanges der Leistung 
des Versicherers nötigen Erhebungen 
fällig; jedoch kann einen Monat nach 
Anzeige des Schadens als Teilzahlung 
der Betrag verlangt werden, der nach 
Lage der Sache mindestens zu zahlen 
ist.  

 Die Entschädigung ist grundsätzlich 
in der Währung zu leisten, in der die 
Versicherung genommen und die 
Prämienzahlung geleistet wurde. 

(2) Der Versicherer ist berechtigt, die 
Zahlung aufzuschieben: 
a) wenn Zweifel über die Berechti-

gung des Versicherungsnehmers 
zum Zahlungsempfang bestehen, 
bis zur Beibringung des erforderli-
chen Nachweises; 

b) wenn eine polizeiliche oder straf-
rechtliche Untersuchung aus An-
lass des Schadens gegen den Ver-
sicherungsnehmer eingeleitet ist, 
bis zur Erledigung dieser Untersu-
chung. 

(3) Die Rechte aus dieser Versicherung 
können ohne ausdrückliche Zustim-
mung des Versicherers seitens des 
Versicherungsnehmers weder über-
tragen noch verpfändet werden. 

(4) Wenn der Entschädigungsanspruch 
nicht innerhalb einer Frist von zwölf 
Monaten gerichtlich geltend ge-
macht wird, nachdem der Versiche-
rer ihn unter Angabe der mit dem 
Ablauf der Frist verbundenen Rechts-
folge schriftlich abgelehnt hat, so ist 
der Versicherer von der Entschädi-
gungspflicht frei. 

§ 13  
Rechtsverhältnis nach dem Scha-
denfall 
(1) Nach Eintritt des Schadenfalles ver-

mindert sich die Versicherungssum-
me vom Schadentag an für den Rest 
der laufenden Versicherungsperiode 
um den Betrag der Entschädigung 

(im Falle einer Unterversicherung nur 
verhältnismäßig), es sei denn, dass 
der Versicherungsnehmer unverzüg-
lich noch vor Eintritt eines weiteren 
Schadens an den versicherten Sachen 
die der Erhöhung der Versicherungs-
summe auf den ursprünglichen Be-
trag entsprechende Prämie bis zum 
Ablauf der Versicherungsperiode 
nachzahlt. Wird für die folgende Ver-
sicherungsperiode die Prämie in vol-
ler Höhe weiterbezahlt, so gilt die 
Versicherung von da ab für die frü-
here Versicherungssumme. 

(2) Nach Eintritt des Schadenfalles kann: 
a) der Versicherungsnehmer kündi-

gen, wenn der Versicherer die An-
erkennung eines begründeten Ent-
schädigungsanspruches ganz oder 
teilweise verweigert oder verzögert 
hat, Die Kündigung kann nur in-
nerhalb eines Monates nach Ab-
lehnung der Ersatzleistung, im Fal-
le eines Rechtsstreites über diese 
auch innerhalb eines Monates 
nach Rechtskraft des Urteiles er-
folgen; im Falle der Verzögerung 
der Anerkennung muss die Kündi-
gung innerhalb eines Monates 
nach Fälligkeit der Ersatzleistung 
ausgesprochen werden. 

 Die Kündigung darf nicht zu einem 
späteren Zeitpunkt als für den 
Schluss der laufenden Versiche-
rungsperiode erfolgen. Hat der 
Versicherungsnehmer bei Verzöge-
rung der Anerkennung des be-
gründeten Versicherungsanspru-
ches nicht innerhalb eines Monates 
nach Fälligkeit der Ersatzleistung 
gekündigt und erfolgt nachher ei-
ne Ablehnung der Ersatzleistung 
durch den Versicherer, so kann der 
Versicherungsnehmer noch inner-
halb eines Monates nach dieser 
Ablehnung kündigen. 

b) der Versicherer kündigen, wenn er 
Entschädigung geleistet oder die 
Verpflichtung zur Leistung mindes-
tens dem Grunde nach anerkannt 
oder der Versicherungsnehmer ei-
nen unbegründeten Entschädi-
gungsanspruch arglistig erhoben 
hat. Die Kündigung muss inner-
halb eines Monates nach Leistung 
der Entschädigung oder nach Ab-
schluss der Verhandlungen über 
die Entschädigung oder Ableh-
nung des unbegründeten Entschä-

digungsanspruches schriftlich er-
klärt werden. Bei Kündigung nach 
Leistung der Entschädigung oder 
Anerkennung der Verpflichtung 
zur Leistung dem Grunde nach ist 
eine Kündigungsfrist von mindes-
tens einem Monat einzuhalten; die 
Kündigung wegen arglistiger Er-
hebung eines unbegründeten Ent-
schädigungsanspruches kann mit 
sofortiger Wirkung erfolgen. 

§ 14  
Gerichtsstand 
Alle aus diesem Vertrag entstehenden 
Streitigkeiten können außer am Sitz des 
Versicherers auch an dem Ort, an dem der 
Versicherungsnehmer seine gewerbliche 
Niederlassung oder in deren Ermangelung 
seinen Wohnsitz hat, ausgetragen wer-
den, soferne er nicht im Ausland liegt. Der 
Gerichtstand aus § 48 Vers.VG. (Wohnsitz 
oder gewerbliche Niederlassung des A-
genten) wird hierdurch nicht berührt. 

§ 15  
Stillschweigende Verlängerung 
des Versicherungsvertrages 
Bei Versicherungen von ein- oder mehr-
jähriger Dauer verlängert sich das Versi-
cherungsverhältnis in Ermangelung einer 
anderen Vereinbarung stillschweigend mit 
dem Ablauf der Vertragszeit um ein Jahr 
und weiter von Jahr zu Jahr, wenn es 
nicht drei Monate vor Ablauf von einem 
der beiden Teile mittels eingeschriebenen 
Briefes gekündigt wird. 

§ 16  
Anzeigen und Willenserklärungen 
Alle Anzeigen und Erklärungen des Versi-
cherungsnehmers sind schriftlich - Scha-
densmeldungen auch mündlich - an die 
Direktion des Versicherers oder an die auf 
dem Versicherungsschein vermerkte zu-
ständige Geschäftsstelle zu richten. Die 
Agenten sind zu deren Entgegennahme 
nicht berechtigt. 

§ 17  
Schlußbestimmungen 
Soweit Vorstehend nicht anders geregelt, 
gelten die Bestimmungen des Versiche-
rungs-Vertragsgesetzes 1958 in der Fas-
sung der Novelle 1994 (BGBl. 1994/509). 


